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Klein- und Mittelbetriebe 
(KMU´s) sichern Zukunft 
und Lebensqualität. 99% 
der gewerblichen Unter-
nehmen Österreichs sind 
kleine und mittlere Betrie-
be, beschäftigen rund zwei 
Millionen Mitarbeiter und 
leisten mehr als 50 % der 
Wertschöpfung unseres 
Landes. Um so unverständ-
licher, dass man gerade 
diese Unternehmen mit 
katastrophalen Rahmenbe-
dingungen konfrontiert, die 
aus eigener Kraft nur 

schwer zu meistern sind.  
 

• Banken gewäh-
ren keine Kredite 
(Basel II) 

• Außerordentlich 
hohe Steuern 
und Abgabenbe-
lastungen 

• Keine Unterstüt-
zung bei eigen-
kapitalbildenden 
Massnahmen 

• Keine Lösungen 
bei Personal-
problemen 

• Hürden im Ar-
beits- , Gesell-
schafts- und Ge-
werberecht 

 
Tausende von jährlichen 
Unternehmenspleiten sind 
zu einem erheblichen Teil 
auf die Folgen dieser Hür-
den zurückzuführen, und 
diese Unternehmer werden 
oftmals, unzulässigerweise 
als Kriminelle hingestellt. 

Gemeinsam statt einsam!  

Kooperieren Sie mit uns ! 

„Gewußt wie“ durch  

professionelle Zusammenarbeit! 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

• Gemeinsam statt 

einsam!   

Klein– und Mit-

telbetriebe si-

chern Zukunft 

und Lebensquali-

tät …… 

• „Gewusst wie“ 

durch professio-

nelle Zusammen-

arbeit!  

Die BWKU wurde 

als Interessens-

gemeinschaft für 

alle Klein– und 

Mittelbetriebe 

gegründet. …….  

• Unternehmens-

bezogene 

Rechtsgeschäfte!

Mit Anfang des 

Jahres gelten 

Sonderbestimm-

ungen …….. 

• Steuerbegünsti-

gung für Einnah-

men-Ausgaben-

Rechner!  

Seit  Beginn die-

ses Jahres ……. 

• Umsatz stei-

gern—Kosten 

senken!  

Die Kosten sei-

nes Unterneh-

mens ….. 

• Das neue Unter-

nehmergesetz-

buch gilt seit 

1.1.2007 
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ARGUMENTE und FAKTEN 

für den erfolgreichen Unternehmer 

Echte Hilfestellungen oder 
zumindest eine                                     
Entlastungsstrategie für die 
betroffenen Unternehmer 
sind weder bekannt noch 
zu erkennen – lediglich Be-
teuerungen! 
Wir geben Ihnen keine Ver-
sprechungen, sondern bie-
ten Ihnen echte, kurzfristig 
sichtbare Lösungen an und  
überzeugen durch unsere 
Leistung. Vertrauen Sie 
uns rechtzeitig Ihre be-
triebswirtschaftlichen Prob-
lemfelder an – in wirtschaft 
lichen Fragen sind wir Ex-
perten! Wir begleiten und 
betreuen Sie gerne mit pro-
fessionellem wirtschaftlich- 
en Wissen und unserer 
jahrelangen Erfahrung bei 
KMU´s. Von Unterneh-
menssanierung bis –
optimierung kennen wir die 
gesetzlichen Möglichkeiten 
und reduzieren Ihre 

Schulden um bis zu 80%. 

 

Die BWKU wurde als be-
triebswirtschaftliche Interes-
sensgemeinschaft für alle 
Klein– und Mittelbetriebe 
gegründet. Durch betreibs-
wirtschaftliche Beratungs-
leistungen in einer innovati-
ven Form—nämlich im Rah-
men einer Kooperations-
partnerschaft—geben wir 

Wissen weiter und erarbei-
ten gemeinsam mit Ihnen 
alle Möglichkeiten die das 
Gesetz bietet um Ihr Unter-
nehmen noch erfolgreicher 
zu machen. 
Als betriebswirtschaftliche 
Anlaufstelle sind wir die 
unbürokratische Alternative 
zu Wirtschaftskammern und 

wir vertreten die betriebs-
wirtschaftlichen Interessen 
der Klein– und Mittelbetrie-
be gegenüber Banken, Be-
hörden und Gläubigern und 
unsere Leistung ist steuer-
lich voll absetzbar. Ein neu-
er Weg, der wieder Chan-
cengleichheit herstellt! 
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Mit Anfang des Jahres 
2007 ist das neue Un-
ternehmergesetzbuch 
(UGB) in Kraft getreten 
und enthält Sonderbe-
stimmungen für unter-
nehmensbezogene 
Geschäfte, die auf alle 
Unternehmer anzu-
wenden sind. Neure-
gelungen bestehen 
insbesondere hinsicht-
lich der Abgabe von 
Bürgschaftserklärun-
gen, der Verkürzung 
über die Hälfte und der 
Mängelrüge. In diesem 
Zusammenhang wur-
den auch einige Be-
stimmungen des 
ABGB novelliert. So 
wurde in § 1170 b 
ABGB eine Regelung 

hinsichtlich der Sicher-
stellung bei Bauverträ-
gen eingefügt, wodurch 
Insolvenzrisiken im Bau- 
und Baunebengewerbe 
vermindert werden sol-
len. Die Bestimmung 
sieht eine gesetzliche, 
vertraglich nicht abding-
bare Sicherstellungs-
pflicht des Werkbestel-
lers vor. Einem Bauun-
ternehmer wird demnach 
das Recht eingeräumt, 
vom Besteller der Bau-
leistung eine Sicherstel-
lung für das noch ausste-
hende Entgelt zu verlan-
gen. Ausgenommen vom 
Anwendungsbereich sind 
Personen des öffentli-
chen Rechts und  
Verbraucher im Sinne 

des Konsumenten-
schutzgesetztes, wobei 
letzteren eine zusätzli-
che Belastung durch 
Sicherstellungserforder-
nisse nicht zugemutet 
werden soll.   

Bei der Anschaffung 
oder Herstellung von 
Gebäuden, Personen– 
und Kombinationskraft-
f a h r z e u g e n 
(ausgenommen Fahr-
schulkraftfahrzeuge), 
Luftfahrzeuge sowie ge-
ringwertige und ge-
brauchte Wirtschaftsgü-
ter. 
Bei der Anschaffung von  
Wertpapieren, die auch 
für die Deckung der Ab-
fertigungsansprüche ge-
eignet sind. 
Auch die Anhebung der 
Kleinunternehmergrenze 
bezogen auf die Um-
satzsteuer  auf € 30.000,

Seit Beginn dieses Jah-
res sind  für Einnahmen
-Ausgaben-Rechner bis 
zu 10% Ihres Über-
schusses    
(max.€ 100.000,-— Be-
messungsgrundlage) 
steuerfrei, wenn sie 
neue bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anla-
gevermögens anschaf-
fen oder herstellen.  
Die betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer 
dieser Wirtschaftsgüter 
muss dabei mindestens  
4 Jahre betragen.   
 
Ausnahmen gibt es 
zum Beispiel: 

— (im Jahr 2006 lag 
diese bei € 22.000,—) 
kann als entsprechen-
der Vorteil gewertet 
werden. Im Klartext—
Unterhalb dieser Gren-
ze muss keine Umsatz-
steuer verrechnet und 
abgeführt werden.  
 

Unternehmensbezogene Rechtsgeschäfte ! 

Steuerbegünstigung für Einnahmen–

Ausgaben-Rechner! 
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Die Kosten seines Un-
ternehmens (fixe und 
variable) im Griff zu 
haben ist gar nicht so 
einfach! Ebenso wie 
die Entscheidung wo 
noch gespart werden 
kann / soll. Ein perfek-
tes Instrumentarium 
dafür ist die unterneh-
merische Deckungsbei-
tragsrechnung – um die 
Frage zu klären, an 
welchen Produkten 
oder Unternehmensteil-
bereichen verdiene ich 
wieviel? Welcher Unter-
nehmer weiß das 
schon? 
 
Wenn das Geschäft 
nicht so läuft, weil die 
Kunden mit ihren Geld-
mitteln verhalten umge-

hen oder bei Unterneh-
men die sich im Aufbau 
befinden, ist jeder Un-
ternehmer angehalten 
mit seinen eigenen Fi-
nanzmitteln entspre-
chend zielgerichtet um-
zugehen – und nur al-
lein aufgrund der De-
ckungsbeitragrechnung 
können die diesbezügli-
chen richtigen Ent-
scheidungen getroffen 
werden. 
 
Zwei wesentliche Fak-
toren und deren Zu-
sammenspiel wird da-
bei oft übersehen – 
Umsatz und Deckungs-
beitrag. Kostenredukti-
on hilft in Wahrheit nur 
bedingt, da Einsparun-
gen (z.B. von Werbe-

kosten) in der Regel 
auch Umsatzeinbußen 
nach sich ziehen. Die 
wesentliche Frage ist 
daher, ob die gesamten 
erwirtschafteten De-
ckungsbeiträge einzel-
ner Unternehmensteil-
bereiche oder Produkte 
ausreichen die gesam-
ten Fixkosten für das 
ganze Jahr abzude-
cken. Die unternehme-
rische Deckungsbei-
tragsrechnung ist ein 
Instrument das jeder 
Unternehmer in weni-
gen Stunden erlernen 
kann und die richtige 
Verwendung ist ein Ga-
rant dafür Gewinne zu 
schreiben.  

angelegte Organisation 
selbständiger wirt-
schaftlicher Tätigkeit, 
mag sie auch nicht auf 
Gewinn gerichtet sein. 
Unternehmer kraft 
Rechtsform – unabhän-
gig von der Ausübung 
einer unternehmeri-
schen Tätigkeit – sind 
insbesondere GmbH 
und AG, nicht jedoch 
die Personengesell-
schaften. 
Eine wesentliche Er-
leichterung besteht seit 
1.1.2007 für die Bil-
dung der Firma – des 
im Firmenbuch einge-
tragenen Namens des 
Unternehmers. Das 

Der neue – seit 
1.1.2007 gültige -  Un-
ternehmerbegriff des 
UGB ist umfassender 
als jener des Kaufman-
nes und kennt keine 
starr vorgegebenen 
inhaltlichen Kriterien. 
Insbesondere fallen die 
so genannten Grund-
handelsgewerbe sowie 
die in der Praxis oft 
schwierige Unterschei-
dung zwischen Voll- 
und Minderkaufmann 
weg. Gemäß § 1 UGB 
ist Unternehmer, wer 
ein Unternehmen be-
treibt. Bei einem Unter-
nehmen handelt es 
sich um jede auf Dauer 

UGB verzichtet auf posi-
tive Firmenbildungsvor-
schriften, insbesondere 
auf die Aufnahme von 
Namen natürlicher Per-
sonen oder von Gesell-
scha f te rn ,  sodass 
durchgängig Personen-, 
Sach- und Fantasiefir-
men zulässig sind. Er-
forderlich sind allerdings 
Kennzeichnungseig-
nung, Unterscheidungs-
kraft und fehlende Irre-
führungseignung. Die 
Rechtsformzusätze wer-
den angepasst – Einzel-
unternehmer haben die 
B e z e i c h n u n g 
„eingetragene/r Unter-
nehmer/ in“ oder „e.U.“ 

 

Umsatz steigern — Kosten senken! 

Das neue Unternehmergesetzbuch gilt seit 

1.1.2007! 
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Bürogrosshandelsunter-

nehmen in 1120 Wien zu 

verkaufen — seit mehr als 

20 Jahren etabliert! 

 

Jahresumsatz +/- EUR 

500.000,— 

Aktueller Warenbestand 

ca. EUR 100.000,—

Geschäftslokal samt La-

ger— Büro – und Werk-

stattfläche mit ca. 500 m2, 

durchschnittliche Miete 

pro m2 EUR 5,50 

 

Aus Altersgründen wird 

eine Nachfolge gesucht.  

Die laufenden Geschäfte 

können nahtlos fortge-

führt werden. 

 

Kontaktieren Sie uns für 

Details unter: 

 

Email: office@bwku-at 
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zu führen. Bei den Per-
sonengesel lschaften 
schränkt das UGB die 
bis 31.12.2006 beste-
hende Formenvielfalt 
ein. Anstelle der OHG, 
OEG, KG und KEG gibt 
es seit 1.1.2007 nur 
noch die Offene Gesell-
schaft (OG) und die 
Kommanditgesellschaft 
(KG).  Diese Gesell-
schaften können zu je-
dem gesetzlich erlaub-
ten – u.a. auch für einen 
freiberuflichen oder 
nichtunternehmerischen 
– Zweck gegründet wer-
den. Rechtsformzu-

satz bis spätestens 
1.1.2010.  




